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1 Einleitung 

Anfang 1992 wurde in der EG eine neue Marktregelung für 
Ölsaaten eingeführt, mit der die Erzeugerpreisstützung aufge
hoben und flächengebundene Transferzahlungen eingeführt 
wurden. Diese Umstellung erfolgte abrupt und ohne die in an
deren Produktbereichen vorgesehenen Übergangsfristen 
sowie preisstützenden bzw. -stabilisierenden Maßnahmen. 
Die im Zuge der GATI-Verhandlungen zwischen USA und EG 
getroffenen Vereinbarungen bringen weitere Einschnitte: Ent
gegen den Beschlüssen zur Reform der EG-Agrarpolitik soll 
ab 1994 eine Referenzfläche für Ölsaaten festgelegt werden 
und Ölsaatenflächen entsprechend des jeweils geltenden Stil
legungssatzes stillgelegt werden. 1994 könnten dann noch 4,3 
Mio. ha Ölsaaten in der Europäischen Gemeinschaft angebaut 
werden. Zusätzlich wird der Anbau von Ölsaaten für Non
Food-Zwecke auf Stillegungsflächen auf 1 Mio. t Sojaschrotä
quivalent begrenzt. 

Diese Regelungen haben einen Einfluß auf die Intensität er
tragssteigernder Betriebsmittel in der Ölsaatenerzeugung, ihre 
Wettbewerbsfähigkeit auf verschiedenen Standorten und in 
Abhängigkeit von der Betriebsgröße. Ziel dieser Analyse ist 
es, die Wettbewerbsfähigkeit der Ölsaatenerzeugung am Bei
spiel der Rapserzeugung unter den künftig zu erwartenden 
ökonomischen Rahmenbedingungen abzuschätzen. Im Hin
blick auf diese Fragestellung wurde ein im Institut für Be
triebswirtschaft verfügbares Simulationsmodell weiterent
wickelt, welches die Beurteilung der Wettbewerbsverhältnisse 
im Bereich der Bodenproduktion sowie sektorale Bilanzie
rungen auf Ebene des Alt-Bundesgebietes ermöglicht. Als Da
tengrundlage dienten die Betriebsstruktur- und Ertragsbedin
gungen von knapp 1100 buchführenden Betrieben mit Ölsaa
tenerzeugung. 

Im folgenden werden zunächst die für die Wettbewerbsbe
dingungen der Rapserzeugung maßgeblichen Marktregelun
gen skizziert und die wesentlichen Modellannahmen be
schrieben. Unter Preisbedingungen der Jahre 1992/93 bis 
1995/96 sowie unter verschiedenen Annahmen über die Höhe 
und Anpassungsmechanismen für die Flächenprämien 
werden die zu erwartenden Angebotsmengen und Einkom
menseffekte ermittelt. 

2 Marktregelungen, Datenbasis und Modell 

Mit den Beschlüssen zur Reform der EG-Agrarmarktpolitik 
wird eine Marktentlastung durch Annäherung der EG
Agrarpreise für wichtige Produktgruppen an das Weltmarkt
preisniveau sowie durch obligatorische Flächenstillegung, Ex
tensivierung der Produktion und Erhöhung der Inlandsnach
frage angestrebt. Zum Ausgleich für die Preissenkungen im 
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Bereich der Bodenproduktion werden regional gestaffelte, flä
chengebtmdene Transferzahlungen gewährt. In bezug auf die 
Ölsaatenerzeugungl) sind folgende Maßnahmen von Bedeu
tung: 

- Die Erzeugerpreise für Ölsaaten leiten sich aus dem Welt
marktpreis ab. Zur Stützung der Erzeugung erhalten die Er
zeuger flächengebundene Transferzahlungen, die sich aus 
einem mit Bezug zum voraussichtlichen Weltmarktpreis 
(Referenzpreis) festgelegten "Referenzbetrag" und dem re
gionalen Durchschnittsertrag für Ölfrüchte ableiten. 1992/ 
93 galten diese Flächenprämien für maximal 5,621 Mio. ha 
Ölsaaten in der EG, davon 2,377 Mio. ha Raps und 
Rübsen.2) Bei Überschreitung der Höchstflächen werden 
die Flächenprämien gekürzt. Für 1993/94 waren keine Ga
rantieflächen für Ölsaaten vorgesehen; Kürzungen der Flä
chenprämien sollten nur bei Überschreiten der regional 
festgelegten Basisflächen3) vorgenoaunen werden. Durch 
die im Zuge der GATI-Verhandlungen zwischen der EG
Kommission und den USA getroffenen Vereinbarungen4) 
wurden Höchstflächen für Ölsaaten von 5,128 Mio. ha für 
1994 festgelegt, von denen ein dem jeweiligen Stillegungs
satz entsprechender Anteil, mindestens aber 10 %, stillge
leE,>t werden müssen. 

Bei Getreide wird der Richt- bzw. Interventionspreis stu
fenweise gesenkt und regional gestaffelte, auf die Fläche 
bezogene Preisausgleichszahlungen gewährt. Während die 
meisten Bundesländer für die Bemessung der Flächenprä
mien den durchschnittlichen Getreideertrag des betreffen
den Landes zugrunde legen, wurden für Niedersachsen 
neun Ertragsregionen festgelegt, in Rheinland-Pfalz wird 
nach benachteiligten und nicht benachteiligten Gebieten 
unterschieden und in Bayern und Baden-Wüi:ttemberg 
nach Körnermais und sonstigem Getreide differenziert.5> 
Um die Preisausgleichszahlungen zu erlangen, müssen Be-

1) Die Ausfühnmgen beziehen sich Im wesentlichen auf die Raps-, 
Rübsen-, Sonnenblumen- und Sojabohnenerzeugung. 

2) VO (EWG) Nr. 3766/91 des Kaies vom 12.12.1991, VO (EWG) Nr. 
615/92 der Kommission vom 10.03.1992. 

3) MIi Getreide, Ölsaa1en, Elweißfrüch1en und Silomals bestellte Flä
cht,0. 

4) AGRA-EUROPE: Kommisslonsmiueilung zum GATI-Agrarkompro
miß. 50/92 vom 07.12.1992, Sonderbeilage 1-11 sowie }ahnen 
(1992). 

5) Siehe Bundesministerium für Ernähnmg, Landwlnschaft und For
sten: Die EG-Agrarreform - Wichtige Hinweise für die Anwendung 
Im pflanzlichen Bereich. Bonn, November 1992 und ebenda, Die 
Agrarreform der EG - Regelungen für pflanzliche Produkte - Rah
menbeschlüsse für die anderen Bereiche. 
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Übersicht 1: Grunddaten der Modellrechnungen (Preise, Preisausgleichszahlungen 
und Stillegungsprämien) 

von der Entfernung zur nächst
gelegenen Ölmühle. Preisbasis 
für Vorleistungen ist das Jahr 
1992. Anpassungen des Stick
stoffeinsatzes infolge von Pro
duktpreisänderungen werden 
auf der Basis der in Klein 
h an ß (1986) ausgewiesenen 
Produktionsfunktionen abge
leitet. 

Wirt- Raps Getreide Flächenstillegung 
schafts- (Ölsaatenregelung) 

jahr 
Preis•> Ausgleichs- Inter- Ausgleichs- Stillegungsprämie 

Rapssaat zahlung 2> ventions- Zahlung 31 

preis 
DMftSl DM/t DM/t5> 

1992/93 383.7 382.5 334.2 
1993/94 383.7 357.9 275.4 
1994/95 383.7 357.9 254.3 
1995196 383.7 357.9 235.4 

DM/t DM/t3l 

0.0 0.0 
58.9 105.9 
82.4 105.9 

105.9 105.9 

(DM/ha) 41 

0 
( 593) 
( 593) 
( 593) 

Bezüglich der Produktpreise 
und Flächenprämien werden 
die in den Beschlüssen zur 
Reform der gemeinsamen 
Agrarpolitik festgelegten 

1) Preise frei Ölmühle, Preisabweichungen von +/-_8 % haben keinen Einfluß auf die Prämien; 

Grunddaten zugrunde gelegt 
(siehe Übersicht 1). 

sonst endogene Anpassung in Abhängigkeit vom Preis. 
2) Bezogen auf den Durchschnittsertrag von Raps in den Ertragsregionen. 
3) Bezogen auf den Durchschnittsertrag von Getreide in den Ertragsregionen. Bei Getreide werden die In

terventionspreise ab 1993/94 
stufenweise bis auf 235,4 DWt 
in 1995/ 96 gesenkt. Als Aus
gleich für die Preissenkungen 
werden ab 1993/94 Flächen-

4) Bezogen auf den Bundesdurchschnitt. 
5) Preise werden modellendogen um MwSt. beaufschlagt; für Flächenprämien keine MwSt. 

Quelle: Eigene Berechnungen auf der Basis BML: Neue EG-Marktpolitik bei pflanzlichen Produkten. 
Agrarpolitische Mitteilungen. Nr. 5/92. 

triebe mit einer Jahreserzeugung von mehr als 92 t Getrei
de, Ölsaaten und Eiweißfrüchten 15 % der Basisfläche stil
legen.6) Auf den Stillegungsflächen können ferner Rohstof
fe für "Nichtnahrungszwecke" - u. a. Raps - angebaut 
werden7>, wobei ebenfalls die Stillegungsprämien von 
durchschnittlich 593 DWha gewährt werden. Unter die so
genannte Kleinerzeugerregelung fallende Betriebe erhalten 
für Ölsaaten nur Flächenprämien in Höhe der Preisaus
gleichszahlungen für Getreide. 

Diese Rahmenbedingungen haben einen Einfluß auf die In
tens~_ät des Betriebsmitteleinsatzes, die Wettbewerbsfähigkeit 
der Olsaatenerzeugung im Rahmen der Fruchtfolge und ihre 
regionale Wettbewerbsfähigkeit. Die Auswirkungen auf die 
Ölsaatenerzeugung werden mittels Modellrechnungen abzu
schätzen versucht. 

Die Modellrechnungen wurden mit einem im Institut für Be
triebswirtschaft vorhandenen Simulationsmodell, welches im 
Hinblick auf die Fragestellung erweitert wurde, durchgeführt. 
Als Datengrundlage für die Modellrechnungen dienen Be
triebsstrukturdaten und Erträge von knapp 1 100 Betrieben 
mit Ölsaatenerzeugung im Jahr 1988.8) Über Gewichtungsfak
toren werden die einzelbetrieblichen Ergebnisse auf Sektor
ebene hochgerechnet. Das Modell berechnet die Verfahrens
kosten von Raps und konkurrierenden Feldfrüchten. Die 
variablen Kosten (Mineraldünger, Pflanzenschutz und Ener
gieaufwand für Trocknung) werden mit Bezug zu den Erträ
gen der einzelnen Betriebe spezifiziert9), die Mähdruschko
sten für die Rapsernte mit Bezug zur Betriebsgröße und die 
Transport- und Erfassungskosten für Rapssaat in Abhängigkeit 

6) Größere Betriebe können auf Antrag von der Stlllegungsverpfllch
tung befreit werden, er..balten dann jedoch nur Preisausgleichszah
lungen fQr die einer Getr eideproduktion von 92 t entsprechenden 
Fllche. 

7) Agta-europe: Dw-chführungsvorschriften fQr den Non-food-Anbau. 
9/ 93 vom 01.03.1993, Sonderbeilage 1-9. 

8) QueJle: INlB-EWG-GDVI/A-3. 

9) zu.-·spezißzlerung des Modella, siehe Klelnhanß, Kerc kow 
1md S c h rad e'r(1992)sowle Klelnhan.&(1992). 
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prämien gewährt, die sich 
nach dem Durchschnittsertrag 

für Getreide in den einzelnen Bundesländern bzw. den oben 
genannten Ertragsregionen bemessen. In Übersicht 1 sind die 
Ausgleichszahlungen bezogen auf 1 Tonne Getreide bzw. 
Raps ausgewiesen. In den Modellrechnungen werden sie 
unter Berücksichtigung der Durchschnittserträge in den Er
tragsregionen auf Hektar bezogene Beträge umgerechnet. 

Bei Raps wurde bereits 1992/93 die Preisstützung aufgeho
ben. Die Flächenprämien bemessen sich nach dem durch
schnittlichen Ölsaatenertrag der Länder. 1992/93 beliefen sie 
sich im Bundesdurchschnitt auf 1 185 DWha, ab 1993/94 ist 
eine Kürzung um 70 DM/ha vorgesehen. Unter die sogenann
te Kleinerzeugerregelung fallende Betriebe erhalten Flächen
prämien entsprechend derer von Getreide. 

Da die Weltmarktpreise erhebliche Schwankungen aufwei
sen, werden die Ölsaatenpreise im Rahmen der Modellrech
nungen abweichend von den in Übersicht 1 ausgewiesenen . 
Preisen in einer Spannweite von 250 bis 500 DWt variiert und 
die Flächenprämien entsprechend den in der Marktregelung 
festgelegten Prinzipien angepaßt. Da die in 1992/93 realisier
ten Rapssaatpreise unter den in Übersicht 1 ausgewiesenen 
Erwartungswerten liegen, werden im folgenden nur Ergebnis
se für den Bereich 250 bis 350 DWt dargestellt. Um den Ein
fluß unterschiedlicher Ausgestaltungsmöglichkeiten der 
Marktregelung zu untersuchen, wird in zwei weiteren Modell
varianten eine c. p. Senkung der Flächenprämien für Ölsaaten 
sowie die Preisvariation von Ölsaaten ohne Anpassung der 
·Flächenprämien vorgenommen. Sie gründen sich im ersten 
Fall auf die vorgesehene Verringerung der Flächenprämien 
bei Anbauflächenausweitung, im zweiten Fall auf die Bedin
gungen des Wirtschaftsjahres 1992/93 mit zum Teil weit unter 
den Erwartung~erten liegenden Erzeugerpreisen. 

Die Modellrechnungen begrenzen sich auf Getreide und 
Raps und die zwischen diesen Kulturen bestehenden Wettbe
werbsbeziehungen. Die 1988 in den Betrieben vorhandenen 
Rapsanbauflächen und Erträge werden als Ausgangsbasis ver
wendet. Liegen die normativ ermittelten Deckungsbeiträge 
von Raps niedriger als die der wettbewerbsschwächsten Ge
treideart, so wird seine Erzeugung eingestellt. Je nach Höhe 
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seiner Deckungsbeiträge 
werden Rapsflächen anteilig 
stillgelegt. Liegen seine 

Übersicht 2: Beispielsrechnung zu den Wettbewerbsverhältnissen zwischen Raps 
und Getreide unter verschiedenen Preisbedingungen 

Deckungsbeiträge jedoch 
Weizen 

1 
Gerste 

1 

Sommer-

1. 

Raps 

1 

Raps 
getreide KER 2> 

höher als die der wettbewerbs
schwächsten Getreidearten, so 
soll seine Erzeugung im 
Rahmen der Fruchtfolgegren
ze10) solange ausgedehnt 
werden können, wie seine 
Deckungsbeiträge höher liegen 
als die der zu verdrängenden 
Getreidearten.II) In Betrieben, 
die die sogenannte Kleinerzeu-

Variante A: niedriger Regionalertrag für Getreide 

Ertrag dt/ha 60 55 45 33 33 
Regionalertrag dt/ha 45 45 45 28 28 

Marktleistung 11 DM/ha 2145 1966 1609 1238 
Flächenprämie 1) DM/ha 0 0 0 1071 

gerregelung in Anspruch 
Erlös insg. 1> DM/ha 2145 1966 1609 2307 
Variable Kosten 

nehmen, gehen in die Saatgut DM/ha 127 93 90 n 77 
Maschinen, Transp., Versieh. DM/ha 203 195 180 328 328 
Energie DM/ha 88 81 74 101 101 
Mineraldünger DM/ha 295 245 176 393 393 
Pflanzenschutz DM/ha 207 153 78 254 254 
variable Kosten insg. DM/ha 920 768 598 1153 1153 

Deckungsbeitrag 

Preisbedingungen 1992/93 DM/ha 1225 1199 1011 1154 
Rang 1 1 2 4 3 

1 
1 

Preisbedingungen 1993/94 DM/ha 1112 1118 993 1085 347 
Rang 2 1 4 3 

Preisbedingungen 1994195 DM/ha 1083 1100 997 1085 454 
Rang 3 1 4 2 

Preisbedingungen 1995/96 DM/ha 1067 1094 1012 1085 559 
Rang 3 1 4 2 

Deckungsbeiträge für Raps die 
Flächenprämien für Getreide 
ein, während in Betrieben mit 
Flächenstillegung die aus der 
Ölsaatenregelung abgeleiteten 
gelten. Schließlich soll Raps auf 
Stillegungsflächen angebaut 
werden können, sofern die 
Erlöse größer als die variablen 
Spezialkosten sind. Mögliche 
Vorteile der Non-Food
Rapserzeugung wie die Erwei
terung der Ausbringflächen für 
Gülle werden nicht berücksich
tigt. Dazu wäre ein gesamtbe
trieblicher Modellansatz erfor
derlich, für den die verfügbare 
Datenbasis nicht ausreicht. Variante B: durchschnittlicher Regionalertrag für Getreide 

3 Wettbewerbsverhältnis
se der Ra pserzeugung 

Die im Bereich Getreide und 
Ölsaaten vorgenommenen An
passungen der Marktregel
ungen bewirken eine nachhal
tige Veränderung der ökonomi
schen Rahmenbedingungen. 

· Ertrag 
Regionalertrag 

Preisbedingungen 1992/93 
Rang 

Preisbedingungen 1993/94 
Rang 

Preisbedingungen 1994195 
Rang 

Preisbedingungen 1995196 
Rang 

dt/ha 60 
dt/ha 55 

DM/ha 1225 
1 

DM/ha 

1 

1171 
2 

DM/ha 1166 

1 
2 

DM/ha 

1 

1173 
2 

55 45 33 33 
55 55 28 28 

1199 1011 1154 
2 4 3 1 

11n 1052 1085 407 1 . 
1 4 3 

1182 1080 1085 536 
1 4 3 

1200 1118 1085 665 
. 1 3 4 

Aufgrund der Preissenkungen - 1) Werte beziehen sich auf Szenario 1 
bei Ölsaaten auf Weltmarktni- 2) KER = Kleinerzeugerregelung 
veau - ist eine Verringerung 
der Intensität zu erwarten · Quelle: Eigene Berechnungen 

( Ze dd ies, 1992) als auch 
eine Veränderung der Wettbe-
werbsfähigkeit auf den einzelnen Standorten ( K l e in h an ß , 
1992). Die Auswirkungen der unterschiedlichen ökonomi
schen Rahmenbedingungen werden zunächst anhand einer 
Beispielsrechnung verdeutlicht. Der Berechnung der Verfah
renskosten liegen die im Simulationsmodell einbezogenen 
Daten zugrunde, wobei die Anpassung der Düngungsintensi
tät bei Produktpreissenkungen zunächst vernachlässigt wird 
(Übersicht 2). 

Variante A bezieht sich auf einen Betrieb, dessen Weizen
und Gersteerträge über dem regionalen Durchschnittsertrag 
für Getreide liegen. Wettbewerbsstärkste Frucht im Wirt-

10) Ackerllächenanteil von Raps und Zuckerrüben zusammen 25 o/o. 

11) Aufgrund der verfügbaren Datenbasis ist nur eine Differenzierung 
nach folgenden Getreidearten möglich: Weizen, Gerste, Kömer
mals, sonstiges Getreide. 
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schaftsjahr 1992193 ist Weizen, gefolgt von Gerste, Raps und 
sonstigem Getreide. Im Wirtschaftsjahr 1993/94 sinken die 
Deckungsbeiträge für Getreide, was im wesentlichen auf die 
Verringerung der Mehrwertsteuer, die nicht für die Flächen
prämie gezahlt wird , zurückzuführen ist. Vom Wirtschaftsjahr 
1993/94 zum Wirtschaftsjahr 1995/96 sinken die Deckungs
beiträge der ertragsstärkeren Getreidearten, während die der 
ertragsschwachen steigen. Damit verbunden ist eine Nivellie
rung der Deckungsbeiträge zwischen den Getreidearten und 
eine Verschiebung der Rangfolge zugunsten von Gerste. Raps 
gewinnt dabei eine stärkere Wettbewerbsstellung, in dem er 
ab dem Wirtschaftsjahr 1994/95 auf Rang 2 vorrückt. 

In Variante B mit C. p. höheren regionalen Durchschnittser
trägen für Getreide verbessert sich die Wettbewerbsstellung 
der ertragsschwächeren Getreidearten. Dadurch verliert Raps 
im Wirtschaftsjahr 1995/96 seine Wettbewerbsfähigkeit ge-
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genüber Getreide. Durch die im Vergleich zu Variante A hö
~ren ~lächenp~ämien für Getreide liegen die Deckungsbei
trage für Raps un Rahmen der Kleinerzeugerregelung zwar 
etwas höher, sie erreichen jedoch . bei weitem nicht das 
Niveau der bei Getreide erzielten Deckungsbeiträge. Unter 
den zugrundeliegenden Bedingungen ist der Rapsanbau in 
den für die Kleinerzeugerregelung optierenden Betrieben 
nicht mehr wettbewerbsfähig. 

Im folgenden beschränken wir uns im wesentlichen auf die 
Darstellung der zu erwartenden Angebots- und Einkommens
effekte. Dazu werden die auf einzelbetrieblicher Basis ermit
telten Angebotsmengen und Deckungsbeiträge unter Berück
sichtigung einzelbetrieblich festgelegter Hochrechnungsfakto
ren aggregiert; nach Betriebsformen, Größenklassen und Re
gionen differenzierte Auswertungen unterbleiben in diesem 
Zusammenhang. Vorausschickend zu den im folgenden dar
gestellten Angebotseffekten sei erwähnt, daß sich die hochge
rechnete Rapsanbaufläche der hier einbezogenen Betriebe im 
Jahr 19~. auf 319 200 ha belief. Im Rahmen der Fruchtfolge
grenze konnte der Rapsanbau auf insgesamt 393 600 ha aus
geweitet werden. 

3.1 Wettbewerbsverhältnisse bei endoge
ner Anpassung der Flächenprämien in
f o l g e v o n P r e i s ä n d e r u n g e n f ü r R a p s -· 
saat 

Bei dieser Modellvariante wird davon ausgegangen, daß die . 
Ausgleichszahlungen entsprechend den in der Marktregelung 
vorgesehenen Prinzipien angepaßt werden; Kürzungen der 
Flächenprämien bei einer Angebotsausweitung bleiben zu
nächst unberücksichtigt. Hinsichtlich der Preise und Flächen
prämien wird von sicheren Erwartungen ausgegangen und 
eine optimale Anpassung der Betriebsorganisation sowie der 
speziellen Intensität vorausgesetzt. 

Angebotseffekte 
Bei der Darstellung der Angebotseffekte wird differenziert 

nach 
- Rapserzeugung im Rahmen der 1988 vorhandenen Anbau-

flächen (Ist-Erzeugung); · 
- der zusätzlich im Rahmen der Fruchtfolgegrenzen wirt

schaftlich mobilisierbaren Erzeugung; 
- Non-Food-Rapserzeugung auf Stillegungsflächen. 

Unter Preisbedingungen von 1992/93 noch ohne Flächen
stillegung werden bei Saatpreisen von 350 DWt12) im 
Rahmen der Ist-Anbauflächen 0,896 Mio. t Rapssaat erzeugt 
(siehe Abbildung 1). Bezogen auf den Durchschnittsertrag 
v.on 3 t/ha ist demnach davon auszugehen, daß die Rapsan
bauflächen gegenüber 1988 um etwa 6 % eingeschränkt 
werden; bei Preisen von 400 DWt entsprechen die im Modell 
ermittelten Anbauflächen den Ist-Anbauflächen. Diese Unter
schiede können bei den nachfolgend zu diskutierenden Mo
dellergebnissen außer Betracht bleiben, da die hier analysier
ten Preisbedingungen ohnehin einen grundlegenden Wandel 
der ökonomischen Rahmenbedingungen gegenüber 1988 dar
stellen. 

Den Prinzipien der Marktregelung folgend werden die Flä
chenprämien bei niedrigeren Rapssaatpreisen erhöht. Da
durch nimmt die Wettbewerbsfähigkeit der Rapserzeugung 
auf Standorten mit hohen Rapserträgen tendenziell ab, wäh
rend sie auf ertragsschwächeren Standorten zunimmt. Ferner 
wird die Düngungsintensität verringert. Insgesamt hat dies 

12) Die für die ei07dnen Modellvarianten genannten Preise gelten 
frei Verwendwig, ohne Mehrwertsteuer. Transport- wid Erfas.. 
sungskosten werden in die Verrahrenskotten eingerechnet wid 
die Produktpreise modellendogen wn die Mehrwertsteuer 
beaufschlagt. 

Abbildung l: Angebot Rapssaat bei unterschiedlichen Preisbedingungen, mit Anpassung der Flächenprämie, ohne 
Begrenzung der Anbaufläche . 

- Ist-Erzeugung f2Z3 Potential-MO L , d Potential-NR 

g 
o 1000 
8 
Cl 
C 
::, 
Cl ::, 

~ 
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:g_ 500 
aJ 
a: 

0 

1992/93 1993/94 1994/95 

250 300 350 250 300 350 
275 325 275 325 

Preise für Rapssaat DM/t 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis repräsentaliver Betriebe ONLB-EWG-GD VIJA-3) 
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eine Angebotseinschränkung zur Folge; bei Saatpreisen von 
300 DM/t werden 16 000 t weniger erzeugt und bei Saatprei
sen von nur 250 DWt geht das Angebot auf 0,85 Mio. t 
zurück. 

Unter den zugrundeliegenden Rahmenbedingungen und 
ohne die in der Marktregelung vorgesehene Kürzung der Flä
chenbeihilfe bei Anbauflächenausweitung erreicht Raps in 
vielen Betrieben höhere Deckungsbeiträge als das jeweils 
wettbewerbsschwächste Verfahren der Getreideerzeugung. 
Dadurch kann die Anbaufläche von Raps im Rahmen der 
Fruchtfolgegrenze zulasten von Getreide ausgeweitet werden. 
Bei Saatpreisen von 250 DWt beläuft sich die zusätzliche Er
zeugung auf 0,289 Mio. t. Aufgrund der oben genannten In
tensivierungseffekte nimmt das Angebot bei Saatpreisen von 
350 DM/t um 0,304 Mio. t zu. 

Das aufgrund seiner Wettbewerbsstellung gegenüber Ge
treide mobilisierbare Erzeugungspotential beläuft sich auf 
etwa 1/3 der Ist-Erzeugung. Sektoral betrachtet dürfte es noch 
größer sein, da bei günstigen ökonomischen Rahmenbedin
gungen die Erzeugung von Raps in Betrieben aufgenommen 
wird, die bisher noch keine Ölsaaten anbauten. Modellrech
nungen auf Basis von Daten der Bodennutzung und Ernte auf 
Landkreisebene weisen deshalb eine wesentlich größere An
gebotselastizität nach ( K I e in h an ß , 1992). 

Im Wirtschaftsjahr 1993/94 treten folgende Änderungen der 
ökonomischen Rahmenbedingungen ein: 
- die Flächenbeihilfe für Ölsaaten wird um 70 DM/ha ge-

kürzt; ~ 
- bei Getreide werden Preissenlrnngen vorgenommen und 

Flächenprämien eingeführt; 
- Betriebe, die nicht die Kleinerzeugerregelung in Anspruch 

nehmen, müssen 15 % der Basisfläche stillegen; 
- auf den Stillegungsflächen können nachwachsende Roh

stoffe angebaut werden. 

Bei Saatpreisen von 350 DM/t werden insgesamt etwa 1 
Mio. t Raps erzeugt, davon 75 % im Ralunen der Ist
Anbauflächen und 21 o/o durch Anbauausweitung im Rahmen 
der Fruchtfolgegrenze. Niedrigere Preise haben aufgrund der 
genannten Extensivierungseffekte eine Angebotseinschrän
kung zur Folge, so daß bei Saatpreisen von 250 DWt nur 
noch 0,946 Mio. t Rapssaat erzeugt werden. Gegenüber 1992/ 
93 erfolgt eine Angebotseinschränkung um etwa 0,2 Mio. t 
Rapssaat. Dies ist vor allem auf folgende Faktoren zurückzu
führen: 
- Die Rapserzeugung ist im Rahmen der Kleinerzeugerrege

lung, bei der die Flächenprämien denen für Getreide ent
sprechen, nicht mehr wettbewerbsfähig. Wenn man als 
Grenze für die Inanspruchnahme der Kleinerzeugerrege
lung 20 ha Basisfläche annimmt, so entfallen im Durch
schnitt 15 o/o der Rapsanbaufläche (im Jahr 1988) auf die 
unter die Kleinerzeugerregelung fallenden Betriebe (Abbil
dung 2). Unter Berücksichtigung der regionalen Betriebs
strukturbedingungen bedeutet dies, daß der Rapsanbau 
vor allem in Süddeutschland, Hessen und Rheinland-Pfalz 
eingeschränkt wird, wo sich 18 bis 32 o/o der Anbauflächen 
auf Kleinbetriebe konzentrierten. Währenddessen entfallen 
in Schleswig-Holstein und Niedersachsen nur 8 % und in 
Nordrhein-Westfalen nur 4 % der Rapsflächen auf Betriebe 
mirweniger als 20 ha Basisfläche. 

- Durch die Einführung von Flächenprämien für Getreide 
vermindert sich die relative Wettbewerbsfähigkeit von 
Raps gegenüber den ertragsschwächeren Getreidearten. In
folgedessen wandert ein Teil der Rapsflächen in die Flä
chenstillegung bzw. die Rapserzeugung wird in jenen Be
trieben eingestellt, in denen seine Deckungsbeiträge unter 
die von Getreide absinken. 

Die Möglichkeit der Non-Food-Rapserzeugung auf Stille
gungsflächen wirk't dieser Entwicklung nur in geringem 
Umfang entgegen. Nach den Ergebnissen der Modellrech
nungen wird sie <:rst ab Saatpreisen von 300 DM/t wettbe-

Abbildung 2: Kumulierte Ölsaatenfläche nach Größenklasse der Basisdichte - Betriebe mit Ölsaatenerzeugung -

- - - - · Schleswig-Holstein 
· · · · · · ·· · Niedersachsen 
- - · Nordrhein-Westfalen 

80 --Hessen 
- ·-·· Rheinland-Pfalz 
--- Baden-Württemberg 
-··-,-··· Bayem 

60 
-Insgesamt 

40 

20 
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Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von 1272 repräsentativen Betrieben mit Ölsaatenerzeugung (INLB-EWG-GD VI/A-3) 
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Übersicht 3: Aggregiertes Rapsangebot und Deckungsbeiträge bei unterschiedllchen Preis- und Szenariobedingun
gen, mit Anpassung der Flächenprämie 1) 

Wirtschafts- Preis Angebot Deckungsbeitrag einschließlich Flächenprämien 

jahr Raps- Raps- Insgesamt Raps Getreide Flächen-

saat saat Insgesamt davon stillegung 

ISTl) POT-MO 3> POT-NR 4> 

DM/1 1000 t Mio.DM Mio.DM Mio.DM Mio.DM Mio.DM Mio.DM Mio.DM 

1992/93 250 1138.9 1744.7 450.9 341.5 109.5 0.0 1293.7 0.0 
275 1162.4 1744.1 456.8 346.1 110.7 0.0 1287.3 0.0 
300 1182.5 1744.2 461.2 349.1 112.1 0.0 1283.0 0.0 
325 1196.6 1744.4 465.1 352.4 112.6 o.o 1279.3 o.o. 
350 1200.7 1745.4 465.2 353.8 111.4 0.0 1280.1 0.0 

1993/94 250 945.7 1539.6 356.9 283.4 73.5 0.0 1059.0 123.7 
275 965.7 1538.2 359.3 284.3 74.9 0.0 1055.3 123.6 
300 978.1 1539.3 359.8 285.7 74.0 0.1 1055.8 123.7 
325 995.0 1540.2 362.4 288.3 74.0 0.1 1054.4 123.4 
350 1025.3 1542.4 360.7 287.9 72.0 0.8 1058.2 123.5 

1994/95 250 929.5 1537.9 350.8 280.6 70.2 0.0 1066.5 120.6 
275 939.8 1536.2 350.3 280.8 69.5 0.0 1065.7 120.2 
300 945.8 1537.8 348.4 279.4 69.0 0.0 1069.7 119.7 
325 948.3 1538.9 344.6 277.5 67.0 0.1 1074.8 119.5 
350 993.6 1540.7 344.9 278.9 65.3 0.7 1076.0 119.8 

1995/96 250 872.0 1553.8 328.8 265.4 63.4 0.0 1108.7 116.4 
275 880.1 1553.4 327.9 264.8 63.1 0.0 1109.2 116.3 
300 894.1 1555.0 328.6 265.0 63.6 0.0 1110.2 116.2 
325 900.0 1556.7 326.5 264.8 61.6 0.1 1113.9 116.3 
350 944.9 1558.8 326.8 267.1 59.1 0.7 1115.4 116.5 

1) Anpassung der Flächenprämie für Raps entsprechend den Prinzipien der Marktregelung für Ölsaaten. . . 

2) Rapserzeugung im Rahmen der IST Anbauflächen. 
3) Unter den Bedingungen der Marktregelung für Ölsaaten mobilisierbare Rapserzeugung durch Anbauausweitung im Rahmen 

der Fruchtfolgegrenze. 
i 4) Non-Food-Rapserzeugung. 

1 Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis einzelbe'trieblicher Daten (INLB-EWG-GD VI/A-3) 

L_ ___ --·--· - -------·- - ·-·· 

werbsfähig, und es werden 4 000 t erzeugt. Bei Preisen von 
350 DM/t steigt das Angebot auf 39 500 t. Die Erzeugung kon
zentriert sich auf Regionen mit günstigen Betriebsstrukturbe
dingungen, zu denen Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, 
Schleswig-Holstein und die fünf neuen Bundesländer zählen. 

Der geringe Umfang der Non-Food-Rapserzeugung von ma
ximal 4 % der Gesamterzeugung wird einerseits durch Frucht
folgerestriktionen, andererseits durch die in Non-Food
Verwendungen erzielbaren Preise bestimmt. So ist es unter 
den zugrundeliegenden ökonomischen Rahmenbedingungen 
günstiger, die im Rahmen der Ölsaatenmarktregelung mögli
chen Erzeugungspotentiale auszuschöpfen. Der Deckungsbei
tragszuwachs gegenüber dem verdrängten Getreide ist dabei 
höher als der Deckung_sbeitrag von Non-Food-Raps. Erst bei 
Preisen von mehr als 400 DM/t ist eine stärkere Angebotsaus
weitung von Non-Food-Raps zu erwartenB>. Bei den 1992 in 

13) Zu den Wettbewerbsverhältnissen der llapserzeugung bei 
IOrzung der nach der Ölsaatenregelung gewllhrten Flächenprä
mien siehe Kapitel 3.2 und 3,3. 
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Anbauverträgen kontraktierten Preisen von etwa 250 DM/t ist 
u. E. keine kostendeckende Erzeugung möglich. 

In den Wirtschaftsjahren 1994/95 und 1995/96 werden die 
Getreidepreise weiter gesenkt und die Flächenprämien für 
Getreide angehoben. Dadurch verliert Raps auf Standorten 
mit niedrigen Getreideerträgen bzw. höherem Anteil an 
Schwachgetreidearten weiter an Wettbewerbskraft. Die Ge
samterzeugung geht bei Rapssaatpreisen von 350 DM/t auf 
0,993 Mio. t in 1994/95 bzw. auf 0,945 Mio. t in 1995/96 
zurück. Auf die Non-Food-Rapserzeugung entfallen maximal 
5 % der Gesamterzeugung. Mit sinkenden Erzeugerpreisen 
und kompensatorischer Erhöhung der Flächenprämie geht 
die Rapserzeugung ebenfalls zurück, was auf die Intensitäts
anpassung beim Stickstoffeinsatz und die Verlagerung der Er
zeugung auf ertragsschwächere Rapsstandörte zurückzufüh
ren ist. Im Rahmen der Kleinerzeugerregelung wird kein Raps 
angebaut. 
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Abbildung 3: Rapserzeugung bei c.p. Senkung der Flächenprämie für Raps; Preis für Rapssaat konstant 350 DM/t 

- lst-E~eugung EZ2I Potential-MO U ... J Potential-NR 

-0 

8 1000 
..... 
C> 
C: 
::, 
C> ::, 
Q) 

t:! 
Q) 
1/) 
Q. 500 as 

a::: 

0 
385 312 238 362 287 214 362 287 214 362 287 214 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Flächenprämie DM/t 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis repräsentativer Betriebe (INLB-EWG-GD VI/A-3) 

Einkommenseffekte 
Unter dem Begriff "Einkom

menseffekte" werden die 
Deckungsbeitrage der Raps
und Getreideerzeugung sowie 
die Prämien für die Flächenstil
legung subsurnmiert (Übersicht 
3). 1992/93 belief sich der Ge
samtdeckungsbeitrag auf 1,744 
bis 1,745 ·Mrd. DM, wovon 
rund 26 % auf den Rapsanbau 
zurückgehen. Eine Preisvaria
tion bei Raps hat nur einenge
ringen Einfluß auf den Gesamt
deckungsbeitrag. Bei niedrigen 
Rapssaatpreisen verschieben 
sich die Deckungsbeitragsan
teile jedoch zugunsten von Ge
treide. 

Die 1993/94 eintretenden Än
derungen der ökonomischen 
Rahmenbedingungen verursa
chen Einkommensverluste von 
etwa 200 Mio. DM. Daraus ist 
zu schließen, daß die für die 
Flächenstillegung gewährten 
Prämien deutlich unterhalb der 
Deckungsbeiträge der durch 
die Stillegung verdrängten Ver
fahren liegen und die für Ge
treide gewährten Flächenprä
mien die durch die Preissen
kungen eintretenden Erlösein
bußen nicht voll kompensie

1 

Übersicht 4: Rapsangcbot und Deckungsbeiträge bei Senkung Flächenprämie, Preis 
für Rapssaat 350 DM/t 

Wirtschafts- Flächen- Angebot Deckungsbeitrag 
jahr prämie 1> Rapssaat 

Raps insg. Insgesamt Differenz.durch 
Senkung 

Flächenprämie 
DM/t 1000t Mo.DM Mio.DM 

1992/93 385 1200.7 1745.4 0.0 
348 1036.2 1703.3 -42.1 
312 825.9 1668.4 -77.0 
275 539.4 1643.0 -102.4 
238 312.7 1627.7 -117.8 

1993/94 361 1025.3 1542.4 0.0 
324 829.9 1524.3 -18.1 
287 ans 1502.7 -39.7 
251 489.0 1491 .4 -51.0 
214 436.1 1486.4 -56.0 

1994/95 361 993.6 1540.7 0.0 
324 801.0 1523.5 -17.2 
287 574.4 1503.4 -37.3 
251 473.1 1497.6 -43.1 
214 424.9 1493.5 -47.2 

1995/96 361 944.9 1558.8 0.0 
324 723.3 1543.9 -14.9 
287 518.1 1526.3 -32.5 
251 451.1 1526.3 -32.5 
214 407.8 1522.0 -36.8 

1 ) Bezogen auf Durchschnittsertrag 

ren. Die Erzeugung von Non
Food-Raps auf Stillegungsflä- L __ 

1 Quelle: Ei ene Berechnun en auf Basis einzelbetrieblicher Daten g g INLB-EWG-GD VI/A-3 
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Übersicht 5: Einkommenseffekte niedriger Rapssaatpreise ohne Anpassung der 
Flächenprämlel) 

Vereinbarungen die Ölsaaten
fläche entsprechend des allge
meinen Stillegungssatzes ein
geschränkt werden. Im folgen
den werden Ergebnisse der 
dazu angestellten Variations
rechnungen dargestellt. 

Wirtschaftsjahr Preis ••• Anpassung der Betriebsorganisation 
Rapssaat 

ohne mit 
Mio.DM Mio. DM 

!992/93 Deckungsbeitrag (DB) 350 1706.5 1706.5 3. 2 Senkung der Flä-
chenp r ämie für Anderung DB 300 -52.3 -47.2 

275 -78.5 -66.2 Raps 
250 -104.6 -74.9 

1993/94 DB 350 1523.4 1523.4 
Bei dieser Variante wird 

davon ausgegangen, daß die 
Flächenprämien stufenweise 
gesenkt werden, und zwar be
zogen auf den regionalen 
Durchschnittsertrag von 385 
auf 238 DWt in 1992/93 bzw. 
von 361 auf 214 DWt in den 
Folgejahren. Hinsichtlich der 
Höhe der Flächenprämien soll 
vollkommene Information be
stehen, so daß sich die Land
wirte mit ihrer Betriebsorgani
sation anpassen können. 

Änderung DB 300 -42.8 -27.3 
275 -64.1 -38.7 
250 -85.5 -46.7 

1994/95 DB 350 1524.3 1524.3 
Änderung DB 300 -40.5 -29.3 

'275 -60.7 -36.3 
250 -80.9 -38.8 

1995/96 DB 350 1542.9 1542.9 
Änderung DB 300 -37.5 -22.9 

275 -56.2 -26.6 
250 -74.9 -29.4 

1 

1) Flächenprämie bezogen auf Durchschnittsertrag 351.8 DM/t im Wirtschaftsjahr 1992/93 bzw. 
327.2 DM/t in den anderen Wirtschaftsjahren. Unter Annahme konstanter 

Rapspreise von 350 DWt be
wirkt die Senkung der Flächen-

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis einzelbetrieblicher Daten (INLB-EWG-GD VVA-3) 

chen trägt mit maximal 0,8 Mio. DM nur marginal zum Ge
samtdeckungsbeitrag bei. 

Bezüglich der anderen Wirtschaftsjahre läßt sich zusammen
fassend festhalten: 
- Die Gesamtdeckungsbeiträge gehen unter Preisbedin

gungen des Jahres 1994/95 weiter zurück und steigen 
1995/ 96 wiederum geringfügig an. . · 

- Der Anteil von Raps am Gesamtdeckungsbeitrag nimmt bis 
1995/96 kontinuierlich ab, während der von Getreide zu. 
nimmt. 

- Das ab 1993/94 rückläufige Prämienvolumen für die Flä
chenstillegung deutet darauf hin, daß der Umfang der Flä
chenstillegung entweder leicht eingeschränkt wird oder 
sich die Flächenstillegung stärker auf Standorte mit niedri
geren Durchschnittserträgen für Getreide verlagert. 

- Aufgrund ihres insgesamt begrenzten Erzeugungsumfan
ges im: durch den Non-Food-Rapsanbau auf Stillegungsflä
chen nur ein geringer Einkommenszuwachs zu erwarten. 

Abschließend ist anzumerken, daß die oben genannten Er-
gebnisse nur unter den in der GAP-Reform für 1993/94 bis 
1995/96 definierten Bedingungen gelten würden, sofern die 
Basisfläche auf regionaler Ebene nicht ausgeweitet würde. 
Die für 1992/ 93 ermittelte Angebotsausweitung hätte eine 
Kürzung der Flächenprämien zur Folge. Bei Umsetzung der 
GATI-Vereinbarungen dürften sich erhebliche Einschränc 
kungen bezüglich der mobilisierbaren Erzeugungspotentiale 
ergeben. 

In der Marktregelung-ist vorgesehen, die Flächenprämien zu 
kürzen, wenn - unter Bedingungen 1992/ 93 die Referenzflä
che - ab 1993/94 die Basisfläche überschritten wird. Zweitens 
hat sich gezeigt, daß die den Berechnungen für die Flächen
beihilfe zugrundeliegenden Preise in der Praxis nicht realisiert 
werden konnten und weiterhin ein gewisser Spielraum vor
handen zu sein scheint, um von Anpassungen der Flächenprä
mien Abstand zu nehmen. Schließlich soll nach den GATI-
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prämie für Raps eine deutliche 
Verschlechterung seiner Wettbewerbsstellung. Unter Preisbe
dingungen von 1992/93 würde die Gesamterzeugung bei Sen
kung der Flächenprämie von 385 auf 348 DWt von 1,2 auf 
1,036 Mio. t zurückgehen (Abbildung 3 und Übersicht 4). Bei 
Verringerung der Flächenprämie auf 238 DWt würden nur 
noch 0,312 Mio. t Rapssaat erzeugt. Auf Standorten mit un- · 
günstigen Ertrags-Aufwandsverhältnissen und niedriger Flä
chenprämie aufgrund geringer regionaler Durchschnittserträ
ge dürfte Raps seine Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Die 
überproportionale Einschränkung der im Rahmen der Frucht
folgegrenzen möglichen Erzeugung deutet ferner darauf hin, 
daß die innerbetriebliche Wettbewerbsfähigkeit der Rapser
zeugung stark zurückgeht. 

Unter Preisbedingungen von 1993/ 94 bis 1995/96 sind die . 
durch die Senkung der Flächenprämien induzierten Ange
botseffekte deutlich geringer und es erfolgt eine relativ starke 
Angebotsverschiebung zugunsten der Non-Food-Raps
erzeugung. Bei niedrigstem Niveau der Flächenprämie 
werden 
- im Rahmen der Ist-Anbauflächen nur noch · 120 000 t 

0993/ 94) bzw. 69 000 t 0 995/ 96) produziert; 
- durch Anbauausweitung im Rahmen der Fruchtfolgegren

zen nur noch 4 900 bis 6 600 t erzeugt. 

Unter Preisbedingungen von 1995/ 96 wird Raps auch in ei
nigen unter die Kleinerzeugerregelung fallenden Betrieben 
produziert; mit knapp 3 000 t ist das Angebot jedoch margi-
nal. · 

Bei niedrigstem Niveau der Flächenprämien für Food-Raps 
steigt das Non-Food-Rapsangebot 1993/94 auf 0,308 Mio. t, 
1994/ 95 auf 0,327 Mio. t bzw. 1995/ 96 auf 0,333 Mio. t; Dies 
ist auf folgende Einflüsse zurückzuführen: 
- Bei Saatpreisen von 350 DWt lassen -sich für Non-Food

Raps . in einem größeren Teil der Betriebe positive 
Deckungsbeiträge erzielen. 
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Abbildung 4: Angebot Rapssaat bei unterschiedlichen Preisbedingungen, ohne Begrenzung der Anbaufläche 
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Quelle: Eigene ~rechnungen auf Basis repräsentativer Betriebe (INLB-EWG-GD VI/A-3) 

- Durch die niedrigen Flächenprämien verliert Raps stark an 
Wettbewerbsfähigkeit gegenül;>er Getreide, wodurch seine 
Erzeugung zugunsten von Getreide bzw. der Flächenstille
gung einge$Chränkt wird. Dadurch wirken die Fruchtfolge
grenzen nicht mehr limitierend und Non-Food-Raps wird in 
·Betrieben, in denen er positive Deckungsbeiträge erzielt, 
angebaut. Die Erzeugung beschränkt sich dabei auf den 
durch die Flächenstillegung möglichen Umfang. 

Aus diesen Ergebnissen folgt, daß die Rapserzeugung im 
Rahmen der Ölsaatenregelung drastisch eingeschränkt würde, 
wenn die Flächenprämien auf ein Niveau gesenkt würden, 
welches nur noch unwesentlich über dem von Getreide liegt. 
Bei völliger Angleichung der Flächenprämien, wie bei der 
Kleinerzeugerregelung der Fall, wäre unter den zugrundelie
genden Preisbedingungen eine nahezu völlige Einstellung der 
Rapserzeugung zu erwarten. Welche Wettbewerbsstellung 
Non-Food-Raps hat, hängt im wesentlichen von den erzielba
ren Preisen ab. Wie aus den in Kapitel 3.1 dargestellten Ergeb
nissen zu schließen ist, dürften erst ab Saatpreisen von mehr 
als 275 DM/t positive Deckungsbeiträge zu erwarten sein. 

Eine Kürzung der Flächenprämien ·im oben genannten 
Umfang hätte erhebliche Einkommensverluste zur Folge 
(Übersicht 5). Bei dem jeweils niedrigsten Prämienniveau 
würden die Deckungsbeiträge um 11.7 Mio. DM in 1992/93, 56 
Mio. DM in 1993/94, 47 Mio. DM in 1994/95 und 37 Mio. DM 
in 1995/96 zurückgehen. Im ungünstigsten Fall - Preisbedin
gungen von 1995/96, niedrigste Flächenprämie - entfielen auf 
Raps nur noch 1,8 % des Gesamtdeckungsbeitrages. Davon 
entfallen 1/4 auf Non-Food-Raps, während ihm 4/5 der Ge
samterzeugung zuzuordnen sind. Aus der Nutzung der stillge
legten Flächen durch die Non-Food-Rapserzeugung ist des
halb nur ein geringer Einkommenszuwachs zu erwarten, 
sofern sich die Preise innerhalb der untersuchten Spannweite 
bewegen. 
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3.3 Unsichere Preiserwartungen 

Gegenüber der alten beinhaltet die neue Marktregelung ein 
höheres Preis- und Einkommensrisiko. Einerseits treten auf 
dem Weltmarkt starke Preisschwankungen auf, ausgelöst 
durch weltweite Angebots- und Nachfrageveränderungen, 
Wechselkursänderungen etc. Andererseits ist nicht genau vor
hersehbar, inwieweit die in der Marktregelung vorgesehene 
Anpassung der Flächenprämie tatsächlich vollzogen wird, 
wenn der Weltmarktpreis um mehr als 8 % unter den Refe
renzpreis absinkt. So 'Wl,lrde von der EG-Kommissio~ für die 
Kampagne 1992/93 ein durchschnittlicher Preis für Olsaaten 
in der EG von 353,13 DM/t errechnet14). Bezogen auf den 
zuvor festgelegten Referenzpreis von 383,73 DM/t liegt der 
Durchschnittspreis innerhalb der festgelegten Bandbreite, so 
daß eine Anpassung der Flächenprämie nicht vorgenommen 
zu werden brauchte. Die EG-Erzeugerausschüsse, vertreten 
durch die COPA und COGECA wiesen jedoch darauf hin, daß 
der tatsächliche Durchschnittspreis um 70,63 DM/t unter dem 
von der EG-Kommission errechneten Referenzpreis, also bei 
313,1 DM/t gelegen habe. Haben nun Landwirte ihre Anbau
entscheidungen unter den in der Marktregelung definierten 
ökonomischen Rahmenbedingungen ge.troffen, so könnten 
sich diese bei den tatsächlich erzielten Preisen im nachhinein 
als suboptimal erweisen. 

Um darauf eine Antwort geben zu können, werden zu
nächst die Einkommensverluste unter der Annahme ermittelt, 
daß die Rapssaatpreise von 350 DM/t auf 250 DM/t zurückge
hen, ohne daß eine Anpassung der Flächenprämie (351,8 
DM/t15) in 1992/93 bzw. 327,2 DM/t in den anderen Jahren) 

14) Landwirtschaftsblatt Weser-Ems Nr. 8 vom 26,02.1993, S. 8. 

15) Die hier zugrunde gelegten Flächenprämien sind um etWa 30 DM/ 
t niedriger als bei den In Kapitel 3.1 dargestelhen Modellr«hnun
gen. Deshalb sind die Ergebnisse nicht direkt miteinander ver
gleichbar. 
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Übersicht 6: Angebots- und Ein.konunenseffekte mit/Ohne Begrenzung der Food
Rapserzeugung (GATI-Szenario. mit Anpassung der Flächenprämie für 
Raps) 

ist dies bereits bei Saatpreisen 
von 250 DWt der Fall; das An
gebot beläuft sich insgesamt 
auf knapp 4 000 t in den 
Jahren 1993/94 bis 1995/96. In 
größerem Umfang wird Non
Food-Raps jedoch erst bei hö
heren Preisen produziert; bei 
Saatpreisen von 350 DWt sind 
dies 98 000 t in 1993/94 bzw. 
113 000 t in 1995/96. 

ohM Begranzung der mll Begnnzung der 

~ ~I) 

Wllt8Chalts· Preis Ano*lt RlpUUII l)edcung9- Angebot Rapualt Dedcunge- Dlllerenz 
Jahr RapaaM belrag belrag Dec:lwngs-

lnsgeu,nl in.-nt beilrlG 1) ,,.. da,on ,,.. d--. 
geurnl NR 0-- NR 

DMit 1000t ,,. Mio. DM 1000t ,,. Mio. DM Mio. DM 

1~ 250 929.S o.o 1537.9 S81U 0.1 1529.3 ·11.8 
275 939.8 o.o 1538.2 ISS0.5 0.8 1528.3 -9.9 
300 945.8 0.0 1537.8 887.5 1.3 1528.9 -8.9 
325 948.3 0.7 1538.9 704.1 3.8 1529.2 -'i.7 
350 993.6 4.9 1M0.7 835.3 18.0 1532..3 -8.4 

1995196 250 872.0 o.o 1553.8 539.9 . 0.5 1548.8 -5.3 
275 880.1 0.0 1553.4 549.6 1,5 1548.8 -4.6 
300 894.1 0.0 1555.0 584.2 . 2.7 1550.8 -4.2 
325 900.0 0.8 1558.7 590.2 8.8 1552.2 -4.5 
350 1144.9 4.9 1558.8 753.9 25.8 1555.9 -2.9 

1 ) Bagrenzul)g der Anbaufliche für Raps im Rahmen der Olautenmaddonlnung; 11194195 91.3% dar IST-Anbaufläche; 
1995196 77.6% dar IST-Anbaufllcha. Non-Food-RapNrZMlgung auf Stillegungafllchen im Rahmen der 
Fruchtfolgegrenze. 

Die Anpassung der Betriebs
organisation vollzieht sich 
durch Einschränkung der Raps
erzeugung. Die aus niedrigeren 
Rapssaatpreisen resultierenden 
Einkommensverluste können 
aber nur teilweise abgefangen 
werden. Bei den unterstellten 
Preisniveaus für Rapssaat von 
300, 275 bzw. 250 DWt 
würden im Wirtschaftsjahr 
1992/93 Einkommensverluste 
von 47,2 Mio. DM, 66,2 Mio. 
DM bzw. 74,9 Mio. DM auftre
ten. Der Anpassungseffekt ge
genüber der Variante 'ohne An
passung der Betriebsorganisa
tion' beläuft sich auf 5 Mio., 12 

2) Oiffa„nz Oeckungsbekrag gegenüber Variante 'ohne Begrvnzta'lg dar Rapsaaugung'. 

Qualle: Eigene S.rechnungen aut Basis repräsentativer Betriebe (INLB-EWG-GD VI/M)) 

erfolgt. Im zweiten Schritt werden dann Angebots- und Ein
kommenseffekte unter der Annahme sicherer Preiserwar
tungen und schließlich die durch die nicht erfolgte Anpassung 
der Betriebsorganisation resultierenden Einkommensverluste 
ermittelt. 

Ohne Anpass,ung der Betriebsorganisation wären bei 50 
DWt niedrigeren Rapssaatpreisen in 1992/93 E!!tkommens
verluste in Höhe von 52,3 Mio. DM zu erwarten (Ubersicht 5). 
Aufgrund der geringeren Rapserzeugung und dem geringeren 
Deckungsbeitragsvorsprung von Raps gegenüber Getreide 
fallen die Einkommensverluste in den anderen Jahren gerin
ger aus. Bei 50 DWt niedrigeren Saatpreisen belaufen sie si~h 
auf 42,8 Mio. DM in 1993/94, 40,5 Mio. DM in 1994/95 und 
37,5 Mio. DM in 1995/96. 

Bestünden sichere Preiserwartungen, so würde die Rapser
zeugung infolge der niedrigeren Preise deutlich einge
schränkt. Die Angebotseffekte sind in Abbildung 4 dargestellt. 
In der Ausgangssituation mit Preisen für Rapssaat von 350 
DWt werden in 1992/93 insgesamt 1,046 Mio. t Rapssaat pro
duziert, davon 0,778 Mio. t im Rahmen der Ist-Anbauflächen 
sowie 0,267 Mio. t durch Mobilisierung des Erzeugungspoten
tials im Rahmen der Fruchtfolgegrenze. Bei auf 300 DWt zu
riickgehenden Preisen werden nur noch 0, 724 Mio. t produ
ziert, bei 275 DWt 0,486 Mio. t und bei 250 DWt 0,361 Mio. t. 
Raps verliert also deutlich an Wettbewerbsfähigkeit. In den 
anderen Jahren sind die Anpassungsreaktionen noch ausge
prägter. Bei dem niedrigsten Preisniveau werden in 1993/94 
nur noch 0,14 Mio. t produziert, in 1994/95 nur 0,105 Mio. t 
bzw. in 1995/96 nur O,Oi7 Mio. t. Von der Möglichkeit der Mo
bilisierung des Erzeugungspotentials im Rahmen der Frucht
folge wird kaum noch Gebrauch gemacht. Dadurch wirken 
die Fruchtfolgegrenzen in vielen Betrieben nicht mehr limitie
rend und Non-Food-Raps kann auf Stillegungsflächen bereits 
wirtschaftlich erzeugt werden, wenn seine Erlöse größer als 
die variablen Kosten sind. In einem kleinen Teil der Betriebe 
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Mio. bzw. 30 Mio. DM. In den 
folgenden Jahren treten größe
re monetäre Anpassungseffekte 

auf. Dieses ist auf die stärkere Anpassung der Ölsaatenerzeu
gung zurückzuführen, und zwar durch überproportionale Ein
schränkung der Food-Rapserzeugung bei Rapssaatpreisen 
von 250 DWt bzw. Ausweitung der Non-Food-Rapserzeu- . 
gung bei Saatpreisen von. 275 und 300 DWt (siehe Abbildung 
4). 

Aus diesen Ergebnissen läßt sich festhalten, daß bei niedri
gen Rapssaatpreisen ohne die in der Marktregelung vorgese
hene Anhebung der Flächenprämien eine starke Einschrän
kung der Rapserzeugung zu erwarten wäre. Dementspre
chend groß sind die Einkommensverluste, wenn die erforder~ 
liehen Anpassungen aufgrund falscher Preiserwartungen nicht 
vollzogen werden. Nach den im ersten Anwendungsjahr der · 
neuen Ölsaateruegelung gewonnenen Erfahrungen ist davon 
auszugehen, daß den Anbauentscheidungen Rapssaatpreise 
zugrundezulegen sind, die eher·unter als über der Untergrens 
ze des in der Marktregelung definierten Preisbandes liegen. 
Dadurch würde die Wettbewerbsfähigkeit der Rapserzeugung 
beeinträchtigt und das Angebot zurückgehen. 

3.4 GATT-Szenario 

. Eine weitere negative Beeinflussung der Wettbewerbsbe
dingungen der Rapserzeugung ist durch die im Rahmen der 
GATI-Verhandlungen zwischen EG und USA getroffenen 
Vereinbarungen zu erwarten. Sie sollen im Modell wie folgt 
erfaßt werden: 
- Die Ist-Anbaufläche von Raps soll im Wirtschaftsjahr 1994/ 

95 um 8,7 % und in 1995/96 um 22,4 % verringert werden; 
eine Ausweitung der Food-Rapserzeugung im Rahmen der 
Fruchtfolgegrenze ist nicht möglich. . 

- Es gilt der allgemeine Stillegungssatz für die Basisfläche. 
- Für die Non-Food-Rapserzeugung auf Stillegungsflächen 

werden keine Höchstgrenzen vorgegeben. 
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Ansonsten gelten die in Kapitel 3.1 zugrundeliegenden Rah
menbedingungen mit endogener Anpassung der Flächenprä
mie. 

Die auf einzelbetrieblicher Ebene definierten Flächenbe
grenzungen führen dazu, daß im Rahmen der Ölsaatenrege
lung in 1994/95 nur noch 0,668 bis 0,684 Mio. t Raps erzeugt 
würden bzw. 0,537 bis 0,559 Mio. t in 1995/96 (Übersicht 6). 
Niedrige Saatpreise mit kompensatorischer Erhöhung der Flä
chenprämien führen zu einer Verlagerung der Produktion auf 
Standorte mit niedrigeren Rapserträgen und einem insgesamt 
geringeren Rapssaatangebot. Das im Rahmen der Fruchtfolge
grenze mobilisierbare Erzeugungspotential wird ausschließ
lich durch Non-Food-Raps genutzt. Bei Preisen von 250 DM/t 
kommt jedoch nur ein Angebot von 7 400 t zustande. Bei hö
heren Preisen erfolgt eine starke Angebotsausweitung, so daß 
bereits bei Saatpreisen von 325 DM/t 25 400 t erzeugt werden. 
Bei Preisen von 350 DM/t wäre ein Angebot von 150 300 t in 
1994/95 bzw. 194 900 t in 1995/96 zu erwarten. Projiziert auf 
die Europäische Gemeinschaft dürften dabei die vereinbarten 
Höchstgrenzen für die Non-Food-Ölsaatenerzeugung entspre
chend 1 Mio. t Sojaschrotäquivalent noch nicht überschritten 
werden. Bei höheren Preisen und der dann zu erwartenden 
Angebotsausweitung dürften jedoch mengenregulierende 
Maßnahmen für die Non-Food-Ölsaatenerzeugung erforder
lich werden. 

Die Einkommensverluste infolge Einschränkung der Rapser
zeugung sind vergleichsweise gering. Gegenüber den in Kapi
tel 3.1 zugrundeliegenden Bedingungen belaufen sie sich auf 
8,4 bis 11,6 Mio. DM in 1994/95 bzw. 2,9 bis 5,3 Mio. DM in 
1995/96. Am niedrigsten sind die Einkommensverluste bei 
dem jeweils höchsten Preisniveau für Rapssaat, weil hier die 
im Rahmen der Fruchtfolgegrenze möglichen Erzeugungspo
tentiale teilweise durch Non-Food-Raps ausgeschöpft werden 
können. Im Wirtschaftsjahr 1995/96 hat der Rapsanbau ohne
hin eine relativ unbrünstige Wettbewerbsposition, so daß die 
Anbaueinschränkung nur mit geringen Einkommensverlusten 
verbunden ist. Insgesamt hängen die Auswirkungen der im 
Hinblick auf das GATI getroffenen Vereinbarungen aber stark 
von der Ausgestaltung der Marh.'tregelung ab. Sektoral oder re
gional definierte Höchstgrenzen für die Anbauflächen dürften 
geringere Einkommensverluste verursachen als einzelbetrieb
liche Begrenzungen, da die Verlagerung der Produktion auf 
die kostengünstigsten Standorte weniger behindert wird. An
dererseits müßten gegebenenfalls Anpassungen der Flächen
prämien vorgenommen werden, um die angestrebten Men
genziele zu erreichen. 

4 Zusanunenfassung 

Die im Zuge der GAP-Reform in den Bereichen Ölsaaten 
und Getreide vollzogenen bzw. eingeleiteten Änderungen der 
Marktregelungen bewirken eine wesentliche Veränderung der 
Wettbewerbsverhältnisse im Bereich der Bodenproduktion, 
die sowo~ die Intensität als auch die komparative Vorzüglich
keit der Olsaaten- und Getreideerzeugung in bestinunten Be
trieben und auf verschiedenen Standorten betreffen. Mittels 
Modellrechnungen auf einzelbetrieblicher Datenbasis werden 
die unter verschiedenen Preisbedingungen zu erwartenden 
Angebots- und Einkommenseffekte abzuschätzen versucht. 
Neben den für Ölsaaten beschlossenen Regelungen werden 
Variationsrechnungen zur Höhe der Flächenprämien und der 
Rapssaatpreise durchgeführt, um Rückschlüsse bezüglich 
einer modifizierten Ausgestaltung der Regelungen ziehen zu 
können. 

Bei den für 1992/93 gewährten Flächenprämien und ange
nommenen Preisen für Rapssaat von 350 DM/t beläuft sich die 
hochgerechnete Rapserzeugung auf 1,2 Mio. t, davon werden 
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0,96 Mio. t im Rahmen der Ist-Anbauflächen produziert und 
0,3 Mio. t durch Mobilisienmg des Erzeugungspotentials im 
Rahmen der Fruchtfolgegrenze. Durch die ab 1993/94- einge
führte obligatorische Flächenstillegung geht das Rapsangebot 
um etwa 0,2 Mio. t zurück, vorwiegend deshalb, weil Raps 
seine Wettbewerbsfähigkeit in Betrieben, die die Kleinerzeu
gerregelung anwenden, verliert. Durch die bis 1995/96 vorge
sehene Ausweitung der Flächenprämien für Getreide ver
schlechtert sich die Wettbewerbsposition der Rapserzeugung 
auf Standorten mit niedrigen Getreideerträgen. Die . Erhöhung 
der Flächenprämien für Raps infolge niedriger Rapssaatpreise 
begünstigt die Rapserzeugung auf ertragsschwächeren Stand
orten, was mit einer leichten Angebotseinschränkung verbun
den ist. Die Non-Food-Rapserzeugung auf Stillegungsflächen 
wird in der Regel erst ab J>reisen für Rapssaat von mehr als 
300 DM/t wettbewerbsfähig; das Angebot beläuft sich unter _ 
oben genannten Bedingungen auf maximal 5 % der gesamten 
Rapserzeugung. Eine wesentliche Angebotsausweitung für 
Non-Food-Raps ist bei Preisen für Rapssaat von mehr als 450 
DM/t zu erwarten, sowie bei Maßnahmen, die die Ausschöp
fung des im Rahmen der Frnchtfolge möglichen Erzeugungs
potentials für Food-Raps beeinträchtigen. Als solche können 
gelten die c. p. Kürzung der Flächenprämien, Beibehaltung 
der Flächenprämien trotz sinkender Rapssaatpreise sowie die 
im Hinblick auf das GA TI vereinbarte Begrenzung der Ölsaa
tenflächen. In Abhängigkeit von ihrer Ausgestaltung können 
diese Maßnahmen eine erhebliche Einschränkung der Ölsaa
tenerzeugung bewirken. 

In gleicher Weise sind die Marktregelungen nicht einkom
mensneutral. Vor allem die 1993/94 eingeführte Flächenstille
gung führt zu Einkommensverlusten von 12 % des Gesamt
dech.-1.mgsbeitrages. Bei der. Rapserzeugung können Einkom
mensverluste vor allem infolge unsicherer Preiserwartungen 
auftreten. Dies ist z. B. der Fall, wenn die in der Marktrege
lung vorgesehene Erhöhung der Flächenprämie unterbleibt, 
obwohl die Marktpreise um mehr als 8 % unterhalb des Refe
renzpreises liegen: Transparente Regelmechanismen und die 
rechtzeitige Ankündigung von Veränderungen der Marktrege
lungen wären die Voraussetzung, um Einkommensverluste 
durch betriebliche Anpassungen abzumildern. 

Rapeseed production under CAP reform 

Changing market regulations for oilseeds and cereals within 
the CAP-refom1 have an influence on intensity and regional 
competitiveness of crop production. Tue study aims to assess 
the effects of the CAP-reform on the supply of rapeseed and 
gross margins of rapeseed production. The model calcula
tions are based on the yields and structural conditions of 
about l 100 farms in Western Germany. Prices fo:r oilseeds 
and area based price compensations are modified to show tlle 
impact of modifications of market regulations for oilseeds. 

For 1992/93 a price of 350 DM/ton for rapeseed is assumed. 
The model calculations show an aggregated supply of rape
seed of 1.2 mill. tons, thereof 0.96 mill. tons are produced 
within existing areas of rapeseed production and 0.3 mill. 
tons through mobilization of rapeseed production within crop 
rotation. In 1993/94 the introduction of set aside will lead to 
decreasing competitiveness of rape production in small farrns 
and therefore production will be reduced by 0.2 mill. tons. 

Production of rapeseed on set aside areas for non food uses 
will become competitive at rapeseed prices higher tllan: 300 
DM/ton. Significant production potentials for non food rape 
could be mobilized through high rapeseed prices and policy 
measures restricting food rape production. Such measures can 
be the reduction of area based premiums for rapeseed and 
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the limitation of rapeseed production within the GA 1T nego
ciations. 
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